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edit: Folgender Inhalt ist falsch 

Interessant! Im Erlass steht, dass Schwangere auf eigenen Wunsch in den Unterricht dürfen. Bei
den hier geposteten Erläuterungen steht, dass Schwangere einen Antrag stellen müssen, wenn
sie nicht den Präsenzunterricht erteilen. Das ist doch das komplette Gegenteil.

1https://www.lehrerforen.de/thread/53053-schul%C3%B6ffnungen-nrw/?postID=540644#post540644

https://www.lehrerforen.de/thread/53053-schul%C3%B6ffnungen-nrw/?postID=540644#post540644

